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Aus der Gemeindestube :  

Bei der am 16. Feb. 2023 stattgefundenen Gemeinderatssitzung wurde 
folgendes beschlossen bzw. besprochen: 

• Nachdem sukzessive alle bestehenden Verordnungen überarbeitet 
werden, gilt es diesmal die Übertragung der Erlassung von 
bestimmten Verordnungen nach der Straßenverkehrsordnung zu 
beschließen. Dadurch kann der Gemeinderat aus Gründen der 
Raschheit die Erlassung von Verordnungen bestimmter 
Angelegenheiten an den Bürgermeister übertragen. Dies wird 
insbesondere bei Verordnungen der StVO in Zusammenhang mit z.B. 
Baustellen angewandt. 

• Das im November 2021 abgeschlossene Darlehen (Umbau 
Gemeindehaus) verzeichnet zurzeit eine Restschuld von € 271.733,12. 
Auf dem Girokonto konnte durch umsichtiges Wirtschaften eine freie 
Summe von € 50.000 gebildet werden. Aufgrund der angespannten 
Zinslage beschließt der Gemeinderat, eine Einmalzahlung in das 
Darlehen Zu-, Um- und Neubau Amt, Schule und Kindergarten. 

• Die Bauanzeigen betreffend Photovoltaikanlagen haben sich in den 
letzten Monaten vervielfacht, auch vermehrt zur Anbringung von 
Anlagen an diversen baulichen Anlagen. So gibt es auch Anfragen zur 
Anbringung an talseitigen Straßenmauern, die dem öffentlichen Gut 
zuzuordnen sind. Der Gemeinderat beschließt, diesen Anträgen 
grundsätzlich zuzustimmen, jedoch mit einer zusätzlichen 
Vereinbarung betreffend Haftung, Sanierung und Schneeräumung. 

• Wie schon manchen bekannt ist, wurde vor mehr als einem Jahr, 
ursprünglich aufgrund der Negativzinsen auf Geldreserven, die Idee 
geboren, eine Freifläche im Gemeindegebiet mit Photovoltaikanlagen 
auszustatten, um einerseits das Geld sinnvoll anzulegen und 
andererseits einen Mehrwert für die Brandberger Bevölkerung zu 
schaffen. Vorgaben, wie z.B. ein energiewirtschaftliches-, ein 
landwirtschaftliches- sowie ein naturschutzrechtliches Gutachten 
erschweren derzeit noch die Projektumsetzung. Nach Erläuterung und 
Diskussion der Thematik schlägt der Bürgermeister vor, einen 
unabhängigen Experten zu diesem Thema einzuladen, und erst dann 
über diese Sache zu entscheiden. 

• Um dem im Jahr 2002 festgelegten Raumordnungskonzept zu 
entsprechen, ist es notwendig die darin vorgesehenen Grundstücke 
vor deren Umwidmung mittels privatrechtlicher Verträge zur 
Gewährleistung der bestimmungsgemäßen Verwendung des 
Baulandes zu sichern. Nach ausführlichen Beratungen über die 
Richtlinien zur zukünftigen Vertragsraumordnung wurden diese 
einstimmig beschlossen. 

• Die Frist zur Benützung der Abwasserbeseitigungsanlage Brandberg – 
Dorf ist mit 31.12. abgelaufen und nun ist ein Verfahren auf 
Neuerteilung des Wasserrechts notwendig. Bis Juli ist eine Übersicht 
der Situation sowie bereits erteilte Bewilligungen vorzulegen. Weiters 
muss 2024 eine Kamerabefahrung aller Leitungen durchgeführt 
werden. 

•  Ab Anfang Mai wird die neue Homepage der Gemeinde Brandberg live 
gehen, da öffentliche Stellen in allen EU Ländern einen barrierefreien 
Zugang zu Websites und mobilen Anwendungen umsetzen müssen. 


